
Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers.
Bei Vereinbarung einer Frachtvergütung sind die Frachtkosten skontofrei
vorzulegen.

2. Betriebs-, Verkehrsstörungen und andere nicht nur vorübergehende Behinde-
rungen, die zu verhindern außerhalb unseres Machtbereichs liegen, berechti-
gen uns zum Vertragsrücktritt. Ferner sind wir berechtigt, vom Vertrage zurück-
zutreten, wenn unsere Lieferanten aus irgendwelchen Gründen nicht vertrags-
gemäß abladen bzw. liefern. Werden bei Importwaren während der Kontaktdauer
die See- und Flussfracht oder die deutschen Einfuhrabgaben erhöht, oder wer-
den letztere durch gesetzliche Maßnahmen neu eingeführt, so sind wir berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten, sofern der Käufer nicht bereit ist, in die aus den
veränderten Kosten ergebende Preise einzuwilligen. Das gleiche gilt, wenn bei
Importwaren während der Kontaktdauer von unseren ausländischen Lieferan-
ten auf Grund zwingender Anordnungen staatlicher Behörden oder Handels-
organisationen die Preise erhöht werden müssen. Schadensersatzansprüche
sind in solchen Fällen ausgeschlossen. Zum anderen gelten die Tegernseer-Ge-
bräuche.

3. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist Warendorf oder der jewei-
lige Sitz unserer Niederlassung, wenn der Käufer, Kaufmann, der nicht zu den
in § 4 HGB bezeichneten Gewerbetreibenden gehört, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Warendorf,

a) wenn der Käufer, Kaufmann, der zu den in § 4 HGB bezeichneten Gewerbe-
treibenden gehört, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist,
oder 

b) wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat,
oder 

c) wenn der im Klageweg in Anspruch zu nehmende Käufer nach Vertragsab-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Gel-
tungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt, oder wenn sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
oder 

d) wenn Ansprüche im Wege des gerichtlichen Mahnverfahrens geltend gemacht
werden.

4. Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers.
Die Gefahr geht – ohne Rücksicht auf den Erfüllungsort – auf den Besteller bzw.
Empfänger über, sobald die Lieferung dem Spediteur, dem Frachtführer oder dem
sonst mit der Versendung bzw. Beförderung Beauftragten übergeben worden ist.
Wir sind berechtigt, einen Frachtkostenvorschuss zu verlangen.

5. Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen
und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine
biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der
Verwendung zu berücksichtigen.
Die Bandbreite von natürlichen Farb-, und Struktur- und sonstigen Unterschie-
den innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes
Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.
Gegebenenfalls hat der Käufer fachgerechten Rat einzuholen.

a) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt:
Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaf-
fenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen
durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen.
Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben die §§ 377, 378
HGB unberührt.
Im Übrigen wird auf die Tegernseer-Gebräuche verwiesen.

b) Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d. h.
sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Ei-
nigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweis-
sicherungsverfahren durch einen von der Handwerkskammer bzw. IHK am
Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.

c) Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berück-
sichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers
die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen.

d) Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der
Verkäufer den Käufer möglichst unverzüglich zu informieren.

e) Für Schadensersatzansprüche gilt die nachfolgende, allgemeine Haftungs-
begrenzung:
Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbeson-
dere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus un-
erlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der Über-
nahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.

Dies gilt ferner nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkt-
haftungsgesetz, in Fällen groben Verschuldens, wegen der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schaden begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht ver-
bunden.

Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.

6. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen entbindet uns von jeder Gewährlei-
stung und von der weiteren Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen.

7. Zahlung netto Kasse oder nach näherer Übereinkunft. Aufrechnung ist nur mit
vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftigen Forderungen zulässig.

8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur völligen Bezahlung
des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen
Tätigkeit von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine
sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, ein-
schließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder
später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn
einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine
wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvor-
behalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehalts-
ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.

a) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache ver-
arbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hier-
aus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Ver-
arbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der
Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vor-
behaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948
BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigen-
tümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer
durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so über-
trägt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum
oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbe-
haltsware im Sinne der vorstehenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu ver-
wahren.

b) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehö-
render Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterver-
äußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware
mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die
Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Ver-
käufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer
Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterver-
äußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die
Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Ver-
käufers an dem Miteigentum entspricht.

c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grund-
stück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so
tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht,
entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf
Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Ver-
käufer nimmt die Abtretung an. Abs. 8 b) Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

d) Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grund-
stück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug des Käufers eingebaut, so tritt
der Käufer schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks, von
Grundstücksrechten, des Schiffes, Schiffsbauwerkes oder Luftfahrzeuges ent-
stehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten und mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Ab-
tretung an. Abs. 8 b) Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

e) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur
mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne
von Abs. b) bis d) auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Ver-
fügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Siche-
rungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.

f) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Ein-
ziehung der gemäß Abs. b) bis d) abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer
wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nach-
kommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der
abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzei-
gen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst
anzuzeigen.

g) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in
die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich un-
ter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unter-
richten.

h) Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines
Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfah-
rens, erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Ein-
bau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen
Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugs-
ermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwal-
ters.

i) Übersteigt der (Nominal-)Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderun-
gen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 10 %, so ist der
Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl ver-
pflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäfts-
verbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetrete-
nen Forderungen auf den Käufer über.

9. Bei allen Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt die Verdingungsordnung für
Bauleistungen (VOB, Teile B und C) in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung,
soweit der Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt
wird. 

a) Bei Auftragserteilung von Bauleistungen durch einen Privatkunden wird die
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) nur Vertragsbestandteil bei
gesonderter Vereinbarung und Aushändigung des vollständigen Textes der
VOB, Teil B, vor Vertragsschluss.

10. Alle Angebote verstehen sich freibleibend.

11. Alle Preise in Angeboten und Auftragsbestätigungen verstehen sich, auch wenn
nicht besonders darauf hingewiesen wird, ausschließlich der gesetzlichen Um-
satzsteuer. Diese wird in der Rechnung dem Endwert zugeschlagen.

12. Anderslautende Vereinbarungen, auch wenn sie mit unserem Vertreter münd-
lich oder schriftlich getroffen sind, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung,
wenn solche Gültigkeit haben sollen. Außer in den in Ziffer 2 aufgeführten Fäl-
len sind wir zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt, wenn nach dem Abschluss
des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine Verschlechte-
rung eintritt, durch die unser Anspruch auf Gegenleistung gefährdet erscheint,
oder wenn mangelnde Bonität des Käufers bereits bei Vertragsabschluss vor-
liegt, uns aber erst nach Vertragsabschluss bekannt wird.
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